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BB-Kommentar

Rentenanpassung bei schwankender

Eigenkapitalrendite und geplanten Umstrukturierungen

PROBLEM

Der Arbeitgeber ist nach § 16 Abs. 1 BetrAVG alle drei Jahre verpflichtet,

eine Anpassung der laufenden Leistungen zu prüfen und hierüber nach

billigem Ermessen zu entscheiden. Dabei sind die Belange des Betriebs-

rentners und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichti-

gen. Dem Betriebsrentner steht ein Anpassungsanspruch zu, soweit die

wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers dem nicht entgegensteht.

Der Anpassungsbedarf des Rentners ergibt sich typischerweise aus der

allgemeinen Preisentwicklung, die sich im Stand des Verbraucherpreisin-

dexes widerspiegelt.

Die Ermessensentscheidung über die Anpassung hat der Arbeitgeber

nach seiner wirtschaftlichen Lage zu treffen. Lässt sie eine Anpassung der

Betriebsrenten nicht zu, ist der Arbeitgeber auch nicht zur Anpassung

verpflichtet.

Die Feststellung der wirtschaftlichen Lage bezieht die tatsächliche wirt-

schaftliche Lage der Vergangenheit ebenso wie eine Prognose für den

Zeitraum bis zur nächsten Anpassungsprüfung ein. Der Arbeitgeber muss

nachvollziehbar seine künftige Belastbarkeit bestimmen, was eine Prog-

nose voraussetzt.

Grundlage dieser Prognose ist allerdings zunächst die bisherige wirt-

schaftliche Entwicklung des Arbeitgebers vor dem Anpassungsstichtag,

soweit daraus Schlüsse für die weitere Entwicklung gezogen werden kön-

nen. Mindestens die Entwicklung der vergangenen drei Geschäftsjahre

muss in diese Bewertung eingehen.

Die Rentenanpassung darf unterbleiben, wenn der Arbeitgeber dadurch

übermäßig belastet und seine Wettbewerbsfähigkeit gefährdet würde.

Das ist gegeben, wenn keine angemessene Eigenkapitalverzinsung er-

wirtschaftet wird oder wenn das Unternehmen nicht mehr über genü-

gend Eigenkapital verfügt. Bei einer ungenügenden Eigenkapitalverzin-

sung reicht die Ertragskraft des Unternehmens nicht aus, um die Anpas-

sungen finanzieren zu können.

Eine angemessene Eigenkapitalverzinsung soll nach Ansicht des BAGbereits

dannvorliegen,wenndie Eigenkapitalrendite dieUmlaufrendite öffentlicher

Anleihen zuzüglich eines Risikozuschlags von 2 Prozentpunkten übersteigt.

Unter Umständen sind auch Korrekturen an den handelsbilanziellen Ergeb-

nissen erforderlich, wenn darin auch Positionen enthalten sind, die eine

Prognose verfälschen würden. Aktuell liegt die Umlaufrendite öffentlicher

Anleihen bei lediglich 0,3%, so dass die Anpassung jedenfalls unterbleiben

darf,wenndie Eigenkapitalrendite nichtmindestens 2,3%erreicht.

Wie diese Prognose bei nicht eindeutigen Unternehmenskennzahlen in der

Vergangenheit erfolgen muss und wie geplante, aber noch nicht wirkende

Maßnahmen in die Prognose eingehen, hat das BAG-Urteil verdeutlicht.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Urteilsfall erzielte der Arbeitgeber in den drei Jahren vor der Anpas-

sungsprüfung Eigenkapitalrenditen, die die angemessene Eigenkapitalver-

zinsung teilweise über- und teilweise unterschritten:

Nach Ansicht des BAG kommt es aber nicht darauf an, dass der Durchschnitt

der drei Jahre insgesamt positiv war. Trotz dieses durchschnittlich positiven

Wertes prüfte das BAG, ob sich aus den Zahlen eine positive Entwicklung er-

kennen lässt, die eine für die Betriebsrentenanpassung ausreichende wirt-

schaftliche Lage bis zur folgenden Anpassungsprüfung nahelegt.

Das BAG hat hierbei zum einen die Entwicklung der Ergebnisse der Jahre

2010 bis 2012 gewürdigt und dabei geschlussfolgert, dass keine positive

Tendenz erkennbar war. Wegen der unbeständigen Entwicklung und der

verschlechternden Betriebsergebnisse durfte der Arbeitgeber davon aus-

gehen, dass sich die wirtschaftliche Lage trotz der in den Jahren 2010

und 2012 erreichten angemessenen Eigenkapitalverzinsungen nicht posi-

tiv stabilisieren würde und er deswegen in der Zeit bis zum nächsten An-

passungsstichtag nicht die für eine Betriebsrentenanpassung erforderli-

che wirtschaftliche Leistungsfähigkeit besitzen würde.

Bis zur Entscheidung durch das BAG war der Zeitraum, für den der Arbeit-

geber seine Prognose zu erstellen hatte, bereits abgelaufen. Das BAG

hatte also die Möglichkeit zu prüfen, ob sich die prognostizierte unzurei-

chende wirtschaftliche Lage tatsächlich eingestellt hatte. Die tatsächliche

Eigenkapitalverzinsung im ersten Prognose-Jahr (2013) lag um 0,7 Pro-

zentpunkte unter der angemessenen Eigenkapitalverzinsung, damit hatte

sich die negative Prognose als zutreffend herausgestellt.

Das Unternehmen hatte im entschiedenen Fall Restrukturierungsmaßnah-

men geplant und auch bereits begonnen, um seine wirtschaftliche Lage zu

verbessern. Das BAG ist der Ansicht, dass ein Erfolg dieser Maßnahmen erst

dann zu berücksichtigen sei, wenn die Verbesserung der Ergebnisse tat-

sächlich eingetreten ist. Bis dahin können Planungen eine auf Basis der bis-

herigen Betriebsergebnisse aufgestellte negative Prognose nicht erschüt-

tern, weil ein Erfolg der Restrukturierungsmaßnahmen ungewiss sei.

Die Prognose bezieht sich auch nur auf die nächsten 3 Jahre. Ob die Um-

strukturierungen bereits in dieser kurzen Zeitspanne bis zum nächsten An-

passungsstichtag zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung führen,

bleibe ungewiss, so das BAG. Die bloße Planung solcher Maßnahmen sei da-

her für sich genommen nicht geeignet, eine auf der Grundlage der bisheri-

gen Betriebsergebnisse aufgestellte negative Prognose zu erschüttern.

PRAXISFOLGEN

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage ist komplex und sollte genau

geprüft werden. Trotz einzelner Jahre mit ausreichend guter wirtschaftli-

cher Lage kann die Prognose negativ sein, z. B. dann wenn sich aus der

Entwicklung der Eigenkapitalrendite in der Vergangenheit keine stabile

positive Prognose ableiten lässt.

Langfristig angelegte Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen

Lage führen nicht sofort zu einer abweichenden Bewertung der aktuellen

wirtschaftlichen Lage. Arbeitgeber können daher strategische Entschei-

dungen treffen, um einer schlechten Situation entgegenzusteuern, ohne

dass aus der bloßen Möglichkeit einer Verbesserung schon die Verpflich-

tung zur Rentenanpassung folgt. Diese Sichtweise des BAG erscheint

sachgerecht, um den Arbeitgebern auch die Möglichkeit zu geben, die

wirtschaftliche Lage nachhaltig zu stabilisieren und somit als Arbeitgeber

und Träger der betrieblichen Altersversorgung erhalten zu bleiben.
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Jahr tatsächlich EK-Rendite angemessene EK-Rendite Differenz

2010 5,61% 4,40% 1,21%

2011 4,26% 4,40% –0,14%

2012 4,15% 3,30% 0,85%

Mittelwert 0,64%
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